
ThurgauerZeitung, Dienstag, 1. März 2005 STEUERN / FINANZEN 15

Kurzfristig Marktchancen nutzen
und das Renditepotenzial erhöhen.

Die Credit Suisse hat eine breite Produktpalette. Sie haben damit die noch grössere

Gewissheit, eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Anlagelösung zu erhalten. 

Unsere Beraterinnen und Berater in Frauenfeld, Tel. 052 723 66 33, und Kreuzlingen,

Tel. 071 677 44 77, freuen sich auf Ihren Anruf.

Credit Suisse Private Banking

Grenzgänger und Entsandte – Steuerliche und versicherungsrechtliche Aspekte
Aktueller denn je: Die
ausgewählten steuerli-
chen und sozialversiche-
rungsrechtlichen Aspekte
bei Grenzgängern aus
Deutschland und Mit-
arbeitern von schweizeri-
schen Unternehmen, die
für eine beschränkte Zeit
von ihrem Arbeitgeber
nach Deutschland 
entsandt werden.

THOMAS CHRISTEN* 
UND CORNELIA LANG **

Auf Grund der starken wirt-
schaftlichen Verflechtung sind
grenzüberschreitende unter-
nehmerische Aktivitäten zwi-
schen der Schweiz und Deutsch-
land häufig anzutreffen. Die Per-
sonenfreizügigkeit zwischen
der Schweiz und den EU-Mit-
gliedstaaten wird diesen Trend
weiterverstärken.

Grenzgänger

Steuerliche Aspekte:Als Grenz-
gängerim steuerrechtlichen Sinn
gelten Arbeitnehmer, die in der
Schweiz ihrer Arbeit nachgehen
und grundsätzlich täglich an ih-
ren Wohnort nach Deutschland
zurückkehren. Im Verhältnis zu
Deutschland dürfen sie an höch-
stens 60 Tagen pro Jahr aus be-
ruflichen Gründen nicht an ihren

deutschen Wohnsitz zurückkeh-
ren. Falls eine Wohnsitzbestäti-
gung des deutschen Finanzam-
tes vorliegt, erhebt die Schweiz
auf dem Brutto-Erwerbseinkom-
men von Grenzgängern eine re-
duzierte Quellensteuer von 4,5
Prozent. Deutschland besteuert
das Einkommen ordentlich und
rechnet die in der Schweiz abge-
lieferte Steuer an. 

Arbeitgeber, welche Grenz-
gänger beschäftigen, sind ver-
pflichtet, die Quellensteuer-
pflicht und den anwendbaren
Steuertarif selbst abzuklären so-
wie die geschuldete Steuer mit
dem zuständigen Steueramt ab-
zurechnen. Dafür wird ihnen
eine Bezugsprovision von 3 Pro-
zent des Quellensteuerbetrages
vergütet. Da der Arbeitgeber für
die Steuerentrichtung haftet und
unterlassene Quellensteuerab-
züge zu einem späteren Zeit-

punkt teilweise nur mit grossem
Aufwand auf den jeweiligen Ar-
beitnehmer überwälzt werden
können, sollte der korrekten Ab-
rechnung die notwendige Beach-
tung geschenkt werden. Nebst
dem ordentlichen Bruttolohn ist
beispielsweise auch auf Natural-
leistungen,Wegentschädigungen
oder Pauschalspesen Quellen-
steuer abzurechnen. 

Versicherungsrechtliche As-
pekte: In der Schweiz arbeiten-
de Grenzgänger können zwi-
schen einer schweizerischen
oder deutschen Krankenversi-
cherung wählen. Beim Ent-
scheid zu Gunsten der deut-
schen Versicherung ist in der
Schweiz innerhalb von drei Mo-
naten nach Arbeitsaufnahme die
Befreiung von der obligatori-
schen Krankenversicherung zu
beantragen. In Bezug auf Berufs-

und Nichtberufsunfälle sind alle
in der Schweiz beschäftigten Ar-
beitnehmer, auch deutsche
Grenzgänger, obligatorisch ei-
ner schweizerischen Versiche-
rung angeschlossen.

Arbeitgeber sind verpflichtet,
auf den Entschädigungen für
Grenzgänger die ordentlichen
Beiträge an die AHV/IV/EO und
berufliche Vorsorge zu entrichten.
Sofern die Beitragspflicht länger
als ein Jahr bestand, hat der
Grenzgänger bei Pensionierung
ein Anrecht auf eine entsprechen-
de Altersrente aus der Schweiz. 

Entsandte Arbeitnehmer

SchweizerUnternehmen beschäf-
tigen nicht nur ausländische
Grenzgänger, sondern entsenden
auch zunehmend eigene Mitar-
beiter in andere Länder, um Auf-
träge auszuführen. Bei einem auf

maximal zwölf Monate ausgeleg-
ten Aufenthalt gilt der Arbeitneh-
merin derRegel als «Entsandter».
Im Verhältnis zu EU-Staaten kann
in begründeten Fällen die Entsen-
dedauer auf maximal sechs Jahre
ausgedehntwerden. DerEntsand-
tenstatus gewährleistet insbeson-
dere im Sozialversicherungsbe-
reich eine Koordination der Bei-
tragspflichten sowie des entspre-
chenden Versicherungsschutzes.
Bei der Entsendung von Arbeit-
nehmern aus der Schweiz nach
Deutschland können sich vor al-
lem im Steuerbereich Ausle-
gungs- und Abgrenzungsfragen
stellen.

Steuerliche Aspekte: Nach inter-
nem Recht kann Deutschland das
Einkommen eines Arbeitnehmers
besteuern, wenn er sich während
längerer Zeit in Deutschland auf-
hält. Da auch die Schweiz das
Besteuerungsrecht beansprucht,
würde die Erwerbsentschädigung
von beiden Staaten steuerlich er-
fasst werden. Um Doppelbesteue-
rungen zu vermeiden, hat die
Schweiz mit Deutschland ein Ab-
kommen abgeschlossen, welches
das Besteuerungsrecht zuordnet
beziehungsweise einschränkt. 

Nach diesem Abkommen hat
Deutschland grundsätzlich das
Recht, Lohnbezüge von in
Deutschland tätigen Arbeitneh-
mern zu besteuern. Die Schweiz
ist verpflichtet, die entsprechen-
den Arbeitsentschädigungen
von der Einkommenssteuer frei-
zustellen und lediglich zur Be-
stimmung des Steuersatzes bei-
zuziehen. 

Ausnahmsweise verbleibt das
ausschliessliche Besteuerungs-
recht für das unselbstständige 
Erwerbseinkommen der Schweiz,
wenn sich der Arbeitnehmer im
entsprechenden Kalenderjahr
nicht länger als 183 Tage in

Deutschland aufhält und das Ent-
gelt durch seinen schweizeri-
schen Arbeitgeber bezahltwird. 

Versicherungsrechtliche As-
pekte: Zur Koordination der ver-
schiedenen Systeme der Sozialen
Sicherheit hat die Schweiz mit der
Europäischen Gemeinschaft ein
Freizügigkeitsabkommen abge-
schlossen. Danach entrichten von
Schweizer Unternehmen ent-
sandte Arbeitnehmerwährend ih-
rer Aufenthaltsdauer in Deutsch-
land weiterhin Beiträge an die
schweizerische AHV/IV/EO, ALV
sowie die berufliche Vorsorge.
Der Arbeitnehmer und seine
nichterwerbstätigen Familienan-
gehörigen bleiben in der Schweiz
obligatorisch krankenversichert.
Die deutschen Versicherungen
befreien den entsandten Arbeit-
nehmervon der Beitragspflicht in
Deutschland,sofern ihnen aufder
Entsendungsbescheinigung E101
bestätigt wird, dass der Arbeit-
nehmer weiterhin dem schweize-
rischen Sozialversicherungsrecht
unterliegt. 

Fazit

Sowohl bei der Beschäftigung von
deutschen Grenzgängern als auch
bei der Entsendung von Mitarbei-
tern nach Deutschland ist es für
Schweizer Arbeitgeber und auch
für die betroffenen Mitarbeiter
empfehlenswert, die steuer- und
versicherungsrechtlichen Konse-
quenzen im Einzelfall fachgerecht
abzuklären. Dadurch können un-
vorhergesehene Steuer- und Ver-
sicherungspflichten erkannt und
allenfalls optimiertwerden.

*Thomas Christen, lic. oec. HSG, dipl.
Steuerexperte, Partner, Steuer Partner
AG, St.Gallen.

**Cornelia Lang, Betriebsökonomin FH,
Steuerberaterin, Steuer Partner AG,
St.Gallen.

Wie verändert sich die Steuerbelastung auf Grund des Teilsplittings?
Per 1. Januar 2005 hat
der Kanton Thurgau das
Teilsplitting für verhei-
ratete Steuerpflichtige
eingeführt. 

STEFAN ZÜRCHER *

In diesem Teilsplitting ist vorge-
sehen, dass, unabhängig ob bei-
de Ehegatten erwerbstätig sind

oder nur einer,
der Einkom-
menssteuer-
satz reduziert
wird. 

In § 37 des
Kantonalen
Steuergeset-
zes ist festge-
halten, dass

bei gemeinsam steuerpflichti-
gen Ehepaaren der Steuersatz
ermittelt wird, indem das steu-
erbare Einkommen durch den
Divisor 1,9 geteilt wird. Beim so
genannten Vollsplitting kommt
der Divisor 2,0 zurAnwendung.

Es stellt sich nun die Frage,
welche Auswirkung das Teil-
splitting auf die Steuerbelastung
bei Verheirateten hat, im Ver-
gleich zum alten Recht. Dies soll
anhand einiger ausgewählter
Beispiele aufgezeigt werden. 

Welche steuerlichen Faktoren
sind zudem zu berücksichtigen?
Gleichzeitig mit der Einführung
des Teilsplittings ist ein neuer
Steuertarif eingeführt worden.
Zudem sind der Zweitverdiener-
abzug von bisher 4500 Franken
abgeschafft worden, wie auch

der Sozialabzug für Verheiratete
von 9000 Franken. Gemäss §
239 der Übergangsbestimmun-
gen zum Steuergesetz beträgt
neu der maximale Abzug für
Versicherungen und Sparzinsen
6200 Franken anstelle der bis-
herigen 2600 Franken. 

Berechnung der Beispiele

Ich habe fünf verschiedene Bei-
spiele ausgewählt, wobei bei je-
dem Beispiel einmal beide Ehe-
gatten erwerbstätig sind und
einmal nur ein Ehegatte. Im Net-
tolohn II sind die Arbeitnehmer-
anteile an den Sozialversiche-
rungen bereits abgezogen. Zu-
dem ist jeweils ein Ehegatte der
Reformierten Landeskirche an-
gehörig und der andere der Ka-

tholischen. Im Weiteren wurde
der Steuerfuss von Kreuzlingen
berücksichtigt. Berechnet wer-
den die Staats- und Gemeinde-

steuern, hingegen keine Direk-
ten Bundessteuern. Letztere
sind im aufgeführten Steuerbe-
trag also nicht enthalten.

Aus der links stehenden Ta-
belle ist ersichtlich, dass bei
sämtlichen Beispielen 2005
eine geringere Steuerbelastung
resultiert als noch im Steuerjahr
2004. Besonders markant ist
diese Einsparung bei Personen
mit einem Brutto-Monatsgehalt
von rund 5000 Franken, wenn
nur ein Ehegatte erwerbstätig
ist. 

Ansonsten liegt die Einspa-
rung in etwa im Bereich zwi-
schen 2 und 7 Prozent. Es fällt
auf, dass bei sämtlichen Beispie-
len die Steuerentlastung grösser
ist, wenn nur ein Ehegatte er-
werbstätig ist. 

*Stefan Zürcher, dipl. Steuerexperte,
dipl. Experte in Rechnungslegung und
Controlling, Partner der Trewitax Kreuz-
lingen AG.Stefan Zürcher

Ausgewählte Beispiele
Nettolohn I Nettolohn II Steuer Steuer Einsparung
Ehegatte1 Ehegatte 2 2005 2004 zu 2004
reformiert katholisch in CHF in CHF in %

Beispiel 1: 57 200 17 600 7 044 7 047 0.0
Beispiel 1: 57 200 – 3 809 5 074 -24.9
Beispiel 2: 79 200 61 600 20 495 21 019 -2.5
Beispiel 2: 79 200 – 8 227 8 861 -7.2
Beispiel 3: 105 600 31 680 19 617 19 984 -1.8
Beispiel 3: 105 600 – 13 493 14 091 -4.2
Beispiel 4: 132 000 88 000 38 502 40 228 -4.3
Beispiel 4: 132 000 – 18 796 20 102 -6.5
Beispiel 5: 440 000 52 800 107 452 112 194 -4.2
Beispiel 5: 440 000 – 93 932 99 858 -5.9

Durchschnitt 331367 348458 -4.9

Die grenzüberschreitenden unternehmerischen Aktivitäten zwischen Deutschland und der Schweiz neh-
men ständig zu. Dies bringt verschiedene steuerliche und sozialversicherungsrechtliche Auswirkungen
für Grenzgänger und Entsandte mit sich. BILD: SUSANN BASLER

Thomas Christen Cornelia Lang
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